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 Veröffentlicht am 16.11.1966

Norm

ABGB §646

Rechtssatz

Andere als fromme und gemeinnützige Stiftungen - insbesondere reine Familienstiftungen - können niemals staatlich

genehmigt werden und damit Rechtspersönlichkeit erlangen. Der Zweck einer solchen Familienstiftung kann aber

unter Umständen durch Begründung einer Reallast auf einer Nachlaßliegenschaft erreicht werden.
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